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Bund:

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch  Art. 
9 des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22.07.2011 (BGBl. I 1509)

Verordung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke (Baunutzungsverordnung) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 
1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen 
und der Ausweisung und Bereitstellung von 
Wohnbauland (Investitions- erleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetz) vom 
22. April 1993 (BGBl. I S. 466)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990  PlanzV 90) vom 18. 
Dezember 1990 (BGBl. I S. 58)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585), zuletzt geändert durch Artikel 12 des 
Gesetzes zur Umsetzung der Dienstleistungs- 
richtlinie auf dem Gebiet des Umweltrechts sowie 
zur Änderung umweltrechtlicher Vorschriften vom 
11. August 2010 (BGBI. I S. 1163)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542)

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz  
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt 
geändert durch Art 1 des neunten Gesetzes zur 
Änderung des Bundes-Immissionsschutz- gesetzes 
26. November 2010 (BGBI. I S. 1728)

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Bodenveränderungen und zur Sanierung von 
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) BBodSchG) 
vom 17. März 1998, zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 09. Dezember 2004 (BGBl. I S. 
3214)

Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) Vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), 
zuletzt geändert durch Art. 16 des Gesetzes zur 
Neuregelung des Wasserrechts vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585)

Land:

Saarländisches Landesplanungsgesetz (SLPG), 
Gesetz Nr. 1502 vom 18. November 2010 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 2599)

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 682), zuletzt geändert 
durch Art.3 i.V.m. Art.4 des Gesetzes Nr.1673 zur 
Einführung der elektronischen Form für das Amtsblatt des 
Saarlandes vom 11. Februar 2009 (Amtsblatt des 
Saarlandes S.1215)

Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im 
Saarland (Saarländisches Naturschutzgesetz SNG), 
Artikel 1 des Gesetzes Nr. 1592 zur Neuordnung 
des Saarländischen Naturschutz- rechts vom 05. 
April 2006 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 726), 
geändert durch Art. 3 i.V.m. Art. 5 des Gesetzes Nr. 
1661 zur Einführung einer Strategischen 
Umweltprüfung und zur Umsetzung der 
SUP-Richtlinie im Saarland vom 28. Oktober 2008 
(Amtsblatt des Saarlandes 2009 S. 3)

Saarländisches Wassergesetz (SWG), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 1994) zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes Nr. 1678 
vom 11. März 2009 (Amtsblatt des Saarlandes    S. 
676)

Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDSchG), 
Artikel 1 des Gesetzes zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalrechts vom 19. Mai 2004 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 1498), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes Nr. 1688 
vom 17. Juni 2009 (Amtsblatt des Saarlandes      S. 
1374)

Landesbauordnung (LBO), Artikel 1 des Gesetzes 
Nr. 1544 zur Neuordnung des Saarländischen  
Bauordnungs- und Bauberufsrechts vom 18. 
Februar 2004 (Amtsblatt des Saarlandes S. 822), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes Nr. 
1715 zur Anpassung der Landesbauordnung an die 
Richtlinie 2006/123/EG des europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt vom 16. Juni 
2010 ( Amtsblatt des Saarlandes S.1312)

Saarländisches Nachbarrechtsgesetz vom 28. 
Februar 1973 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 210), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18. Juli 
2004 (Amtsblatt des Saarlandes S. 822)

Saarländisches Gesetz zur Ausführung des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes (SBodSchG)- 
Saarländisches Bodenschutzgesetz vom 20. März 
2002 (Amtsblatt des Saarlandes S. 990) zuletzt 
geändert durch Art.10 Abs.3 i.V.m. Art.14 des 
Gesetzes Nr.1632 zur Reform der saarländischen 
Verwaltungsstrukturen vom 21. November 2007 
(Amtsblatt des Saarlandes S.2393)
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Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 119 „Solarpark östlich der ehemaligen Tagesanlage Dechen“ 
sowie zur 9. Teiländerung des Flächennutzungsplanes im Bereich östlich der ehemaligen Tagesanlage Dechen 
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Planzeichenerläuterung
nach BauGB i.V.m. BauNVO und PlanZ 1990

Die minimale und maximale Höhe der baulichen 
Anlagen 

hier: 
Modultische der Photovoltaikfreiflächenanlage

Innerhalb des Planungsgebietes wird wie folgt 
festgesetzt:

- Höhe 1: Höhe Photovoltaik-Gestelle über
      Geländeoberfläche als Mindestmaß: 0,8 m
- Höhe 2: Höhe Photovoltaik-Gestelle über 
      Geländeoberfläche als Höchstmaß: 3,0 m

Nachrichtliche Übernahme
gem. § 9 Abs. 6BauGB

3. Überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO)

siehe Planzeichnung

Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO werden die 
überbaubaren Grundstücksflächen im vorliegenden 
Bebauungsplan durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt, die dem Plan zu entnehmen 
sind.

Mindesthöhe
(Höhe 1)

Maximale 
Gesamthöhe
(Höhe 2)

Photovoltaik-Elemente

Geländeoberfläche0,
8 

m 3,
0 

m

Für einzelne Nebenanlagen (Wechselrichter, 
Trafoanlage) kann eine maximale Höhe von 4,0 m 
zugelassen werden und für die Kameramasten bis 
zu 8,0 m.

4. Flächen für Nebenanlagen
(§ 9 Abs.1 Nr. 4 BauGB und § 14 BauNVO)

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind im 
gesamten Sondergebiet innerhalb und außerhalb 
der überbaubaren Flächen zulässig. Hierzu gehören 
die zu verlegenden Versorgungsleitungen, 
Wechselrichter, Zaunanlagen und Trafoanlagen.

Hinweise

2.2 Höhe baulicher Anlagen
(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 20 BauNVO)

       

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB)

Zulässige Arten von Nutzungen: Zulässig sind Modultische mit Solarmodulen sowie 
die für den Betrieb der Anlage notwendigen Neben-
anlagen (Wechselrichter, Verkabelungen, 
Trafoanlagen), Zufahrten, Wartungsflächen und 
Zaunanlagen bis zu einer Höhe von 3,0 m, 
weiterhin zulässig sind Kameramasten für 
Überwachungskameras bis zu einer Höhe von 8,0 
m.

Solarpark, Photovoltaikfreiflächenanlage
(§ 11 Abs. 2 BauNVO)

GRZ=0,5 im gesamten Sondergebiet
Unter der GRZ wird die übertraufte Fläche in 
senkrechter Projektion auf die Geländeoberfläche 
verstanden.

2.1 Grunflächenzahl
(§ 19 Abs. 1 BauNVO)

       

Sonstiges Sondergebiet (SO-Solar)       

Zweckbestimmung:

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Kreisstadt Neunkirchen hat in seiner 
Sitzung am __.__.____ die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 119 "Solarpark östlich der 
ehemaligen Tagesanlage Dechen" beschlossen (§ 2 
Abs.1 BauGB). 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am __.__.____ 
durch Veröffentlichung im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt der Kreisstadt Neunkirchen 
ortsüblich bekannt gemacht.

Neunkirchen, den

.............................................
Der Oberbürgermeister

Beteiligungsverfahren

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde 
vom __.__.____ bis __.__.____ durchgeführt (§ 3 
Abs. 1 BauGB). Sie wurde am __.__.____ durch 
Veröffentlichung im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt der Kreisstadt Neunkirchen 
ortsüblich bekannt gemacht.

Die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ frühzeitig von der 
Planung unterrichtet (§ 4 Abs. 1 BauGB).

Der Rat der Kreisstadt Neunkirchen hat in seiner 
Sitzung am __.__.____ den Entwurf des 
Bebauungsplans mit Begründung beschlossen und 
zur Auslegung bestimmt.

Der Entwurf des Bebauungsplans hat mit der 
Begründung in der Zeit vom __.__.____ bis 
einschließlich zum __.__.____ während der 
Dienststunden öffentlich ausgelegen (§ 3 Abs.2 
BauGB).

Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, wurden mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 
abgegebenen werden können, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
unberücksichtigt bleiben, und dass ein Antrag nach 
§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können, am __.__.____ durch Veröffentlichung im 
amtlichen Bekanntmachungsblatt der Kreisstadt 
Neunkirchen ortsüblich bekannt gemacht.

Die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung 
benachrichtigt (§ 4 Abs.2 BauGB).

Der Rat der Kreisstadt Neunkirchen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am __.__.____ die 
abgegebenen Stellungnahmen aus der Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange geprüft. 

Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen 
vorgebracht haben, mit Schreiben vom __.__.____ 
mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplan Nr. 119 "Solarpark östlich der 
ehemaligen Tagesanlage Dechen" wurde in der 
öffentlichen Sitzung am __.__.____ vom Rat der 
Kreisstadt Neunkirchen als Satzung beschlossen. 

Die Begründung wurde gebilligt. (§ 10 Abs. 1 
BauGB)

Ausfertigung

Die Satzung des Bebauungsplans Nr. 119 
"Solarpark östlich der ehemaligen Tagesanlage 
Dechen" wird hiermit ausgefertigt.

Neunkirchen, den

..........................................
   Der Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Der Beschluss des Bebauungsplans sowie die 
Stelle, bei der der Plan mit Begründung auf Dauer 
während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden kann und bei der über den 
Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurden am 
___.___._____ im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt der Kreisstadt 
Neunkirchen ortsüblich öffentlich bekannt 
gemacht.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Neunkirchen, den

..........................................
   Der Oberbürgermeister

6. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

M1: 
Entwicklung von Magerrasen innerhalb des 
Sondergebietes
- Das Grünland unter- und zwischen den Modulen 

ist extensiv zu bewirtschaften. 
Es ist eine Mähnutzung, alternativ aber auch   
eine extensive Beweidung zulässig. Im Falle   
einer Mähnutzung ist eine 1- bis 2-malige Mahd   
pro Jahr vorgegeben. Dabei darf der erste 
Mahd-Termin nicht vor dem 15. Juni, der zweite  
Mahdtermin nicht vor dem 15. August liegen. 
Das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen.

- Jegliche Düngung oder sonstige Melioration   
der Fläche ist untersagt.

M2:
Anzulegende Erschließungswege, Bedarfs- 
stellplätze oder Wendemöglichkeiten sind aus 
Gründen der Grundwassererneuerung gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB wasserdurchlässig zu 
befestigen.

M3:
Einzäunungen des Sondergebietes sind so zu 
gestalten, dass sie keine Barriere für Klein- und 
Mittelsäuger darstellen. Auf Sockelmauern ist daher 
zu verzichten. Die Zaununterkante muss in einem 
Abstand von 20 cm über dem Gelände eingebaut 
werden. Alternativ hierzu sind in etwa 50 m 
-Abständen Durchlässe vorzusehen.

9. Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich   
sowie deren Zuordnung 
(§1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1a BauGB)

Zum Ausgleich für die mit der Planung verbundenen 
Eingriffe in Natur und Landschaft werden gem. § 1a 
Abs. 3 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1a BauGB externe 
Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt.

In Flur 25 der Gemarkung Neunkirchen werden auf 
den Flurstücken 1/167 (tlw.) und 1/194 (tlw.) im 
Westteil des AHA-Hüttenparks auf Flächen, die sich 
in fortgeschrittener Sukzession befinden bzw. brach 
gefallen sind, landschaftspflegerische Maßnahmen 
zur Aufwertung der Flächen durchgeführt.

Auf einer Fläche von rund 40.000 m2, die ein Mosaik 
aus Pioniergehölzen, Hochstaudenfluren und 
Magerrasen darstellt, werden als biotopeinrichtende 
Maßnahmen aufkommende Pioniergehölze entfernt, 
ältere Baum- und Strauchgruppen werden belassen. 
Das Schnittgut wird von der Fläche abgefahren.

Entwicklungsziel ist die Erhaltung und Förderung 
halboffener Vegetationsstrukturen mit 
Baumindividuen sowie die Entwicklung und 
Förderung offener, magerrasenähnlicher Fluren.

Die Maßnahmen sind so zu planen und 
durchzuführen, dass keine wertgebenden Tier- und 
Pflanzenarten sowie deren Lebensräume 
beeinträchtigt bzw. in ihrem Bestand gefährdet 
werden.

Kreisstadt Neunkirchen

50 15 25 50 100

Landwirtschaft und Wald 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

Wald

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB) 

Leitung unterirdisch
hier: Abwasserkanal
hier: Elektro

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

Sonstiges Sondergebiet, 
hier: Solarpark, Photovoltaikfreiflächenanlage
(§ 11 Abs. 2 BauNVO) 

Grundflächenzahl

Baugrenze

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Art der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB ; §§ 1-11 BauNVO )

Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Sonstige Planzeichen

GRZ = 0,5

SO
SOLAR

Art der Baulichen
Nutzung

Grundflächenzahl Maximale Gesamthöhe
Photovoltaikgestell

Mindesthöhe
Photovoltaikgestell

SO
SOLAR
GRZ
0,3

HÖHE 2
3,0 m

HÖHE 1

0,8 m

Höhe Photovoltaikgestelle über Geländeoberfläche 
als Mindestmaß

HÖHE 1: 0,8 m

Höhe Photovoltaikgestelle über Geländeoberfläche 
als Höchstmaß

HÖHE 2: 3,0 m

K K K

E E E

Informative Darstellung

Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind

G G G Leitung unterirdisch
hier: Gasleitung Creos Deutschland GmbH

(z. Zt. außer Betrieb)

Lutte

Stollen

5. Führung von unterirdischen 
Versorgungsleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Hier:

- 10-kV-Kabeltrassen der KEW
- Abwasserkanal des EVS

7. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
zugunsten eines Erschließungsträgers zu 
belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Hier:

Geh-, Fahr und Leitungsrecht zugunsten der 
jeweiligen Leitungsträger

8. Flächen für Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)

Der am westlichen Rand des Plangebietes 
vorhandene Mischwald ist zu erhalten.

Innerhalb der Planfläche liegen 3 Schächte, ein 
tagesnaher Stollen und ein Stollenmundloch. Die 
Lage der Schächte sowie der Stollen werden als 
zusätzliche Informationen in die Planzeichnung des 
Bebauungsplanes aufgenommen. 
Aufgrund der bergbaulichen Vornutzung und des 
späteren Deponiebetriebes muss im Plangebiet 
generell mit Unregelmäßigkeiten im Untergrund und 
mangelnder Standsicherheit gerechnet werden. 
Deshalb wird, insbesondere vor Tiefbau- 
maßnahmen, die Einschaltung eines Baugrund- 
sachverständigen zur weiteren geotechnischen 
Bewertung des Plangebietes empfohlen. Die 
Standsicherheit der Fläche sollte im Einzelfall 
überprüft werden, alle zukünftig geplanten 
Baumaßnahmen sollten erst nach Nachweis bzw. 
Herstellung der Standsicherheit durchgeführt 
werden.

Restriktionen aus der ehemaligen Nutzung

Gem. §§ 14 Abs. 3 LWaldG ist bei der Errichtung 
von Gebäuden auf waldnahen Grundstücken ein 
Abstand von 30 m zwischen Waldgrenze und 
Außenwand des Gebäudes einzuhalten.
Hiervon kann die Forstbehörde Ausnahmen 
genehmigen, wenn der Eigentümer des zu 
bebauenden Grundstücks zugunsten des jeweiligen 
Eigentümers des von der Abstandsunterschreitung 
betroffenen Grundstücks eine Grunddienstbarkeit 
mit dem Inhalt bestellt, die forstwirtschaftliche 
Nutzung des von der Abstandsunterschreitung 
betroffenen Grundstücks einschließlich sämtlicher 
Einwirkungen durch Baumwurf zu dulden und 
insoweit auf Schadensersatzansprüche aus dem 
Eigentum zu verzichten und aufgrund der 
Standortgegebenheiten, insbesondere der 
Geländeausformung, der Waldstruktur sowie der 
Windexposition keine erhöhte Baumwurfgefahr 
besteht.

Schutzabstand Wald

10-kV-Kabeltrassen der KEW: Für die 
Mittelspannungskabel beträgt der Schutzstreifen 
2,00. Sie dürfen weder überbaut, überschüttet noch 
abgegraben werden.

Schutzstreifen der Leitungen

Aufgrund der in der Vergangenheit abgelagerten 
Filterstäube und Hausmüll wurde die 
Rückstandsdeponie in die Deponieklasse II gemäß 
TA Siedlungsabfall eingestuft. Aufgrund der 
beabsichtigten Umnutzung der Deponieoberfläche 
ist eine Änderung des Plangeneh- 
migungsbescheides erforderlich. Die eingebauten 
Dichtungsfolien dürfen beim Bau der 
Photovoltaik-Freiflächenanlage nicht beschädigt 
werden.

Altlasten

Im Planungsgebiet sind Munitionsgefahren nicht 
auszuschließen. Eine vorsorgliche Überprüfung des 
Plangebietes durch den Kampfmittel- 
beseitigungsdienst wird empfohlen.

Munitionsgefahren

Die Vorschriften des Saarläändischen Denkmal- 
schutzgesetzes, insbesondere die Anzeigepflicht 
bei Bodenfunden, sind zu beachten und 
einzuhalten.

Denkmalschutz

Das Planungsgebiet liegt im Bereich einer 
ehemaligen Eisenerzkonzession. Bei Aus- 
schachtungsarbeiten ist auf Anzeichen von altem 
Bergbau zu achten und dies ggf. dem Oberbergamt 
mitzuteilen.

Alter Bergbau

10. Räumlicher Geltungsbereich 
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Die genauen Grenzen des räumlichen 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind der 
Planzeichnung zu entnehmen.
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